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Unternehmensteuer

BFH: Keine Betriebsaufspaltung zwischen Eigentümer und Mieter
bei Vermietung durch Erbbauberechtigten

Bestellt eine Besitzgesellschaft mit zwei Gesellschaftern an einem unbebauten Grundstück
ein Erbbaurecht und errichtet der Erbbauberechtigte ein Gebäude, das er an ein
Betriebsgesellschaft vermietet, fehlt zwischen der Besitzgesellschaft und dem
Betriebsgesellschaft die für die Annahme einer Betriebsaufspaltung erforderliche sachliche
Verflechtung.

Sachverhalt
Die Klägerin ist eine GbR, an der A mit 90 % und seine Ehefrau M mit 10 % beteiligt waren
und deren Zweck die Verwaltung eigener Grundstücke war. Im Jahr 2005 bestellte die
Klägerin zugunsten der C-GmbH, deren alleiniger Gesellschafter A war, ein Erbbaurecht
über ein Grundstück der GbR. Die C-GmbH errichtete noch im gleichen Jahr ein
kombiniertes Verwaltungs- und Einzelhandelsverkaufsgebäude und vermietete es an die D-
GmbH, deren Alleingesellschafter und alleinvertretungsberechtigter ebenfalls A war.

Im Rahmen einer Außenprüfung wurde festgestellt, dass zwischen der Klägerin und der D-
GmbH eine Betriebsaufspaltung bestand, was dazu führte, dass das Finanzamt die von der
Klägerin als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erklärten Einkünfte als Einkünfte
aus Gewerbebetrieb feststellte. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.

Entscheidung
Das FG sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Klägerin in den Streitjahren wegen
einer
Betriebsaufspaltung zur D-GmbH sowie zur C-GmbH gewerbliche Einkünfte erzielt habe. Die
Klägerin habe
vielmehr Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) erzielt.

Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Betriebsaufspaltung vor, wenn einem
Betriebsunternehmen wesentliche Betriebsgrundlagen von einem Besitzunternehmen
überlassen werden (sachliche Verflechtung) und die hinter dem Betriebs- und dem
Besitzunternehmen stehenden Personen einen einheitlichen geschäftlichen
Betätigungswillen haben; dieser sei anzunehmen, wenn die Person oder Personengruppe,
die das Besitzunternehmen beherrsche, auch in der Betriebsgesellschaft ihren Willen
durchsetzen könne (personelle Verflechtung).

Im Streitfall liege keine sachliche Verflechtung zwischen der Klägerin und der D-GmbH vor,
da die Klägerin der D-GmbH keine wesentliche Betriebsgrundlage zur Nutzung überlassen
habe. Die Klägerin habe nur der C-GmbH (Erbbauberechtigte), nicht aber der D-GmbH das
Erbbaurecht eingeräumt. Das zwischen der C-GmbH und der D-GmbH vereinbarte
Mietverhältnis stelle gegenüber dem Erbbaurecht ein eigenständiges Nutzungsrecht und
damit ein aliud dar und betreffe zudem ein anderes Wirtschaftsgut. Das durch die C-GmbH
errichtete Gebäude werde zum wesentlichen Bestandteil des Erbbaurechts und stehe damit
im Eigentum der C-GmbH. Die Klägerin habe der C-GmbH nur das Erbbaurecht bestellt und
diese habe der D-GmbH nicht das Grundstück überlassen, sondern das Gebäude
(wirtschaftliche und rechtliche Trennung von Grundstück und Gebäude). Darüber hinaus
übe die C-GmbH mit der Bebauung eine eigene wesentliche wirtschaftliche Funktion aus
und war keine Zwischenvermieterin.

Bei der Beteiligung von Nur-Besitzgesellschaftern an der Besitzpersonengesellschaft liege
keine personelle Verflechtung mit dem Betriebsunternehmen vor, wenn im
Besitzunternehmen das Einstimmigkeitsprinzip gelte, da die das Betriebsunternehmen
beherrschende Person oder Personengruppe rechtlich ihren Willen in der Besitzgesellschaft
nicht durchsetzen könne. Das gelte jedenfalls dann, wenn das Einstimmigkeitsprinzip auch
die laufende Verwaltung der vermieteten Wirtschaftsgüter (Geschäfte des täglichen Lebens)
einschließe. Die gesellschaftsvertraglichen Regelungen zeigen, dass A nicht in der Lage war,
in der GbR in Bezug auf das Erbbaurecht seinen Willen durchzusetzen. Nach § 12 Nr. 1 S. 1



GbR-Vertrag habe ein einstimmiger Gesellschafterbeschluss von A und M zum Abschluss
des Erbbaurechtsvertrages vorzuliegen. Zudem habe auch A keine rechtliche Möglichkeit,
die Beendigung des Vertrages vor vereinbarten Zeitablauf alleine herbeizuführen. Der
Verwaltung, des Erbbaurechts ist nur geringe Bedeutung beizumessen.

Betroffene Norm
§ 15 Abs. 2 S. 1 EStG
Streitjahre 2005 bis 2006

Vorinstanz
Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 05.02.2013, 3 K 190/11, EFG 2013, S. 942

Fundstelle
BFH, Urteil vom 24.09.2015, IV R 9/13, BStBl II 2016, S. 154
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